
 
A n t r a g : 

 
1. Die Ergebnisse der frühzeitigen Öffent-

lichkeitsbeteiligung vom 25.04.2013 und 
der frühzeitigen Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange werden zur Kenntnis genommen. 

 
2. Der Umfang und der Detaillierungsgrad 

der Ermittlung umweltrelevanter Belange 
(Umweltprüfung) werden gemäß § 2 
Abs. 4 Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
bestätigt. 

 
3. Der Entwurf der 1. Ergänzung des Be-

bauungsplanes Nr. 118 „Sondergebiet 
Oderstraße (FOC)“ für das im Stadtteil 
Wittorf gelegene Eckgrundstück Oder-
straße / Saalestraße (Flurstück 70) sowie 
die dazugehörige Begründung einschließ-
lich des Umweltberichtes werden in der 
vorliegenden Fassung gebilligt. 

 
4. Der Entwurf der 1. Ergänzung des Be-

bauungsplanes Nr. 118 „Sondergebiet 
Oderstraße (FOC)“ mit der dazugehöri-
gen Begründung sowie die umweltbezo-
genen Stellungnahmen sind nach § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen; die 
Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange sind nach § 4 Abs. 2 BauGB 
zu beteiligen. 

 
 


